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'j)ie Reformation der Militirverwaltung,

' Die’ Bundesversammlung hat, mangels aus-
* reichender Zeit: dafiir, in: jhrer Junisession die
‘Behandlung des Geschaftsberichts des Militar-

dopartoments anf die Herbstsession verschoben..

WWWM falsch  berichtet sind,: 89" ist

noch nie zuvor vorgekommen, dass nicht der }

ganze Geschaftsbericht des Bundesrates in dieser
Sommersession, deren - Hauptgeschaft dies | ist,
erledigt wird. Waihrend gewdhnlich die Behand-
lung: des: Geschiftsberichts zu jemen Verhand-
lungen gehort, fir die das grosse Publikum ge-
ringes Interesse empfindet, war es diesmal an-
.ders; gespannt erwartete jedermann, der Interesse
an unserem Webrwesen nimmt, und dies ist,
Gott sei Dank, die Mehrzahl der Birger, auf
die Art.und Weise, wie das durch Vorkomm-
‘nisse und Anschuldigungen mancher Art hervor-
gerufene Misstranen wieder zerstreut - werde,
respektive, welche Mittel und Wege zur Besse-
rung ergriffen wirden.

Erstaunen war daher wohl begrexﬂ:ch als ver-
kiindet wurde, mangels an Zeit und weil andere
Geschafte ,dringender®* Natur noch znerst
erledigt - werden missten, werde dieses Geschaft
auf den Winter verschoben.  Es-ist daher ent-
schuldbar, wenn jene, bei denen das Misstraven
allbereits einen hohen Grad erreicht hat, in

" dieser Verschiebung neue Berechtigung dazu er-

blicken und geradezu behaupten, es geschehe
nur, um iber all’ das, was dieses Friibjahr nach-
gowiegen oder  behauptet wurde, etwas Gras
wachsen zu lassen, bevor man sich.an.die: Be-
handlung heranmache; diese Taktik sei die er-

.probte, wenn man Klagen und Beschwerden.
-mit schinen, leeren Worten abtun, im ‘dbrigen

aber alles beim alten belassen wolle.

‘._WSo,lcher Auffassung wollen wir entgegentreten,
[denn wir personlich erblicken in der Verschie-
bung gerade das Gegenteil von dem, was Sorge.

und Misstrauen -in -ihr erblicken darf.
,Zunichst. m3chten wir die Uberzeugung - aus-

spréchen, dass die Verschiebung niemals damit
im Rat begriindet wurde, es seien vorerst andere

pdringendere® Geschifte zu erledigen, wie

die Tageszeitungen ungeschickt mitgeteilt haben.
— Fir die gesetzgebenden Rate der demokrati-
schen Republik gibt es gar kein ,dringenderes*

_Geschift, als die Untersuchung, ob das Geld des

Volkes -zweckdienlich verwendet wird; es gibt

anch gar kein anderes Geschaft, das gleich dringend
ist, wie die Untersuchung, ob bei Schaffung. und
- Erhaltung der Wehrfahigkeit das Bestmdgliche er-

reicht wird. Unsere Rite wissen sehr genau, dass

zar Kriegsbereitschaft noch ganz andere Dinge ge-

horen, als Vorriate und schone Waffen. Mit Genug-
tuung und Stolz : dirfen wir auf die erprobte:

-grosse .Gewissenhaftigkeit unserer Volksvertreter

und unserer Regierung hinweisen, beide wissen
ganz genau, dass die Summen, welche neue Ka-

'nonen und : andere Kriegsmittel kosten, mehr

oder weniger fir hohlen Schein verwendef sind,
wenn die Untersuchung und eventuell Abstellung
behaupteter schwerer Schiden in Fihrung und
Betrieb des Militirwesens zu den weniger
dringenden Geschiften gerechnet werden.

. Nicht weil man andere. Verhandlungsgegen-
stinde als dringendere erachtete, wurde der Ge-
schéiftsbericht des Militiirdepartements zurick-



gelegt, sondern weil man keine Zeit mehr hatte,
bis zum feststehenden Schluss der Session dies
Geschaft so grindlich zu behandeln, wie seine
Bedeutung erforderte. Das beste Mittel, um
unangenchme Erdrterungen einzuschrinken und
die Erledigung in gewolltem Sinne zu erreichen,
ist, solche Geschifte auf den Schluss der Session
zu versparen, wenn die Herren Landesviter ihre
Kofferchen schon gepackt und die Stunde der
Heimkehr den Lieben zu Hause angezeigt haben.
— Deswegen erkennen wir in der Verschiebung
der Behandlung des Geschéftsberichts nicht die
Absicht, die Sachen zun verwischen, sondern die
Absicht griindlicher Einkehr und Auskehr.

Die Verschiebung war noch aus einem andern
Grunde angezeigt. In einem Falle wie dem
-vorliegenden, wo es sich vor allem handelte, das
erschiitterte Vertrauen des Souverdins wieder her-
zustellen und wo man dies durch Taten und
‘nicht durch Phrasen erreichen will, ist es
notwendig, dass gleich die Mittel offen dar-
gelegt werden, mit denen die Besserung er-
strebt wird. Das bedarf grindlicher Vorarbeit,
d. h. es bedarf der Zeit. Wenn bei Behandlung
: des Gesehiftsberichts Erhebungen gemacht und
Anfragen gestellt werden, dann muss der Bundes-
-rat nicht bloss antworten, sondern auch sein
wohl durchgearbeitetes Programm der Reformen
‘und Anderungen vorlegen kdnpen. — Um dies
zu ermoglichen, war es geradezu geboten, die
Behandlung des Militardepartements zu . ver-
schieben.

Aus dem hier eben Dargelegten geht hervor,
dass wir in der Verschiebung nicht die Absicht
erkennen kdnnen, beizuhelfen, dass nach schoner
Rede und Gegenrede alles wieder im alten
Geleise weiter kutschieren kann, sondern . die
gegenteilige -Absicht: die ‘Verschiebung hatte
ihren Grund ganz allein darin, eine griind-
liche und allseitige Erdrterung der behaupteten
oder aufgedeckten Schiden sicherzustellen und
.dem Bundesrat zu ermdglichen, bei der Beant-
wortung gleich mit dem Besen hervorzutreten,
der Einfachheit und Sauberkeit wieder herstellen
-goll,. —

Wir mbdchten aber hier noch einer andem
-Ansicht entgegentreten, die man vielfach ansge-
sprochen .horte und die als. geradezu verderblich
bezeichnet werden muss. —:Es ist die Ansich,
dass die Besserung der. Ubelstande nur durch
die Anderung der Militar-Organisation von 1874

-erreicht werden konne, und dass der Hinweis |

.auf diese Ubelstinde das beste Verfahren sei,
um Rate wie Volk zur Zustimmung zu einem
neuen Gesetz zu bringen.

Das eine wie das andere ist nicht bloss grund-
falseh, essteht jeder Besserung der gegenwir-
tigen  Ubelstinde direkt entgegen und ist das
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einzig sichere Mittel, um die gegenwirtigen
Ubelstande fortbestehen, respektive bald wieder
aufleben zu lassen, und dazu ein neues Gesetz
zu bekommen, welches die Mangel des fritheren
nicht bessert, wohl aber eigene neue hinzu-
figt und nicht sobald wieder revidiert werden
kann,

Die Zustinde und Vorkommnisse, welche in
neuester Zeit ebenso sehr durch den Zufall wie
durch Absicht ans Tageslicht gebracht worden
gind, wurzeln nicht im Gesetz, bei jedem andern
Gesetz wiren sie gerade so mbdglich gewesen,
das fehlerhafte Gesetz ist nicht ihr Vater, son-
dern ihr Geschwister; fehlerhaftes Gesetz wund
das andere, beide haben die gleichen unrichtigen
Auffassungen und Anschauungen zu Eltern. Das
goll hier nicht des genauern dargelegt, sondern
nur erklirt werden, dass ganz besonders in
unserem Fall viel ' bedeutungsvoller als gute
Gosetze, der Geist und die Manier ihrer
Handhabung sind und dass bel dem, ‘worum -es
sich hier handelt, durch blosse Anderung des
Gesetzes gar nichts gedndert wird. Bevor ein
neues Gesetz allgemeine Besserung schaffen kann,
miissen gewisse Anschauungen und Begriffe ge-
andert sein, die zur Stunde wnoch ihre Rolle
spielen und in denen alle Vorkommnisse, die
ans Tageslicht gebracht worden sind., :ihren
Grund haben, gerade so wie auch das mangelhafte
Gesetz. — Von einem neuen -Gesetz allein die
Besserung erwarten, ist nichts anderes, .als eine
schwere Selbsttduschung, hinter der die Zustinde,
die man abschaffen will, vergniiglich wieder zur
Kraft emporwachsen,

Im dbrigen ist es ebenfalls eine grosse Selbst-
tauschung zu glauben, dass man ‘mit dem Hin-

-weis auf . das jetzige  Gesetz als Ursache -der

Ubelstdnde jetzt das Gesetz erlangen kdnne,
das das Land fiir seine - Wehrfahigkeit braucht.
Gerade das Gegenteil ware der Fall.

Das Gesetz, das im jetzigen Moment vom
Volke angenommen: wirde, das kdante unmdglich
go gestaltet sein, wie Sachkunde als notwendig: an-
gibt. ‘30 Jahre habe ich selbst fir 'die Not- .
wendigkeit einer neuen Militir-Organisation ge-
kiwpft und werde dafiir kimpfen, 'so lange ich
kann., Aber besser kein neues Gesetz, besser das
Fortbestehenlassen alles Ungeniigens des jetzigen,
als das Gesetz so aufstellen, dass es in der
jetzigen Situation vem Volk angenommen wird.
Auch dieses wollen wir nicht ndher begriinden, ——
Nicht dadurch, dass ‘man durch Konzessionen
ond andere Mittel das neme Gesetz mund-
gerecht macht, hat man ‘die Zustimmung zu
erbetteln oder zu ersehleichen, sondern man
hat sie sich zu sichern :dadureh, dass  ‘man:
sich vorher das volle Vertranen des:Volkes er-
worben hat.



Bevor ein neues Wehrgesetz, dessen Haupt-
sache vermehrte persdnliche Dienstleistung des
Biirgers sein muss, dem Volke zur Entscheidung
vorgelegt wird, — muss das Volk volles Ver-
trauen in die Zweckmaissigkeit des Betriebes des
Militirwesens besitzen. Das Volk ist zum Ver-
trauen willig, durch gewisse Vorkommnisse und
dureh einzelne Funktionire ist das Volk jetzt
zweifelnd geworden.

Die Art, wie bei Behandlung des Geschifts-
berichts, die gegen die Verwaltung erhobenen
Klagen und Beschwerden erledigt werden, ist
entscheidend fir die Mdoglichkeit, ein
gutes neues Gesetz dem Volke zur Annahme
vorlegen zu konnen. Eine flichtige, oberflich-
liche Bebandlung im paiven Glauben, das Volk
nehme diese Dinge nicht so ernst, wiirde das
Migstrauen und die Beunruhigung im Volke
festigen, die durch unabsichtliche und andere
Fehler. hervorgerufen wurden und wieder zer-
stort werden missen, wenn man jemals ein fir
den Schutz des Vaterlandes gentigendes Wehr-
wesen bekommen will.

Da unsere Staatsminner und Politiker alles
das ja viel besser als wir kennen, so liegt ihnen
auch jede Absicht fern, im jetzigen Moment mif
einem -neuen Wehrgesetz hervorzutreten, respek-

tive ein solches zur Bedingung zu machen, um.

Misstinde zu bessern, die gar niechts mit dem
Gesetze zu tun haben; sie wissen ganz genau,

dass eine solche Absicht zu gar nichts anderem.

fihren konnte, als die jefzigen Misstinde fort-
bestehen zu lassen und ihnen newe beizufigen.
— 8o erachten wir auch diese Beftrchtung fir
vollstindig grundlos.

Die neuesté Verleihuhg des Feldmar-
- schallrangs in Deutschland.

(Korrespondenz.)

Mit der Verleihung des Feldmarschallranges
an den Generaladjutanten des deutschen Kaisers,
den Generaloberst von Hahnke, und der friiheren
Ernennung des' Grafen von Waldersee zum Feld-
marschall, wurde der Grundsatz durchbrochen,
der diesen Rang und diese Wiirde nicht nur in
friiherer Zeit, sondern auch bisher nur mit einer
einzigen Ausnahme den hdchsten Offizieren des
deutschen Heeres, wenn dieselben vor
dem Feinde kommandiert hatten, zu
Teil werden liess. Bei dem Generaloberst von
Hahnke war dies, wie auch beim Feldmarschall

Grafen von Waldersee nicht der Fall gewesen,

beide befanden sich wihrend der letzten Kriege
in Generalstabsstellungen. Die Feldmarschille
Friedrichs des Grossen und . die aus den Frei-

heitskriegen hervorgegangenen erhielten die Wiirde.
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lediglich fiir Verdienste im Kommando vor dem
Feinde. Der der neueren Zeit angehdrende Feld-
marschall Graf Wrangel hatte im dinischen Kriege
1848 selbstindig die Bundestruppen befebligt
und bei Schleswig gesiegt, und schon in den
Freiheitskriegen allerdings nur als Major vor
dem Feinde in der Front kommandiert, wihrend
der charakterisierte Feldmarschall Graf Dohna
im Feldzuge von 1814 ein russisches Husaren-
regiment vor dem Feinde befehligt hatte. In
neuester Zeit wird jedoch in

Deuntschland die Feldmarschall-

wirde verliehen, ohne dass letz-
teres, d. b. das Kommando vor dem
Feinde der Fall gewesen ist. Wenn
man den besonderen Fall des Feldmarschalls
Moltke ausnimmt, der der intellekiunelle Befehls-
haber der siegreichen deutschen Heere von 1866
und 1870 war, und wenn man die Durch-
brechung des alten Grundsatzes, dass kein
preussischer Prinz Feldmarschall werden diirfe,
die mit der Ernennung Kaiser Friedrichs, sowie
hinsichtlich. der sichsischen Firsten Konig Albert
und Konig Georg als Kronprinzen, bezw. Thron- .
folger, sowie derjenigen der Prinzen Friedrich
Karl ‘und Albrecht zu Feldmarschillen erfolgte,
auch nur als gerechtfertigt bezeichnen kann, da
diese Prinzen simtlich vor dem Feinde
kemmandiert hatten, so trifft dies je-

‘doch fiir die jingste Feldmarschallsernennung

ind Rangverleihung nicht zu, und Graf Walder-
see hitte diese Charge folgerecht erst nach dem
Chinafeldzug, in welchem er vor dem Feinde
befehligte, beanspruchen kounen. Denn die Feld-
marschallwirde ist die hdchste militarische
Wiirde, die von alters her nur fir Leistungen in
hdchsten Kommandostellen' im Felde, vor
dem Feinde, verliehen wurde, da diese
Kommandostellen und die Leistungen in ihnen
als die wichtigsten eine besondere Auszeichnung
beanspruchten. ‘

Aus dem ,Marschalk®, dem Oberaufseher der
Rosse des Konigs hervorgegangen, der spéter
der Anfihrer der Reiterei wurde, und der, da
dieselbe die Hauptwaffe der mitelalterlichen
Heere bildete, bald mit dem Oberbefehl dber
die gesamte Streitmacht betraut wurde, und
zwar in Deutschland beim Deutschritter-Orden
in Preussen zuerst, ging zuerst in Frankreich
am Hof der Merowinger die Wiirde des comes
stabuli, des spiteren Connétable und in Deutsch-
land unter den sichsischen Kaisern die Wiirde
des ,Marschalls® oder ,Oberstallmeisters® und
Fiihrers der reisigen Dienstmannen, und spéter
mit erweiterten, z. T. verdnderten Funktionen,
die des ,Erzmarschalls® und schliesslich die
» Feldmarschall® - Wiirde im ' deutschem, russi-
schen, oOsterreichischen und anderen Heeren her-



	Die Reformation der Militärverwaltung

